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1. Präambel 
 

Sexualisierte Gewalt ist keine Seltenheit, viele Mädchen und Jungen sind betroffen. Die Übergriffe 
werden zu ca. 90% durch Menschen im sozialen Nahraum begangen. Wegschauen kann keine Lö-
sung sein – als Eltern, Schulsozialarbeiter:innen und Pädagog:innen sind wir dafür verantwortlich, 
den Kindern und Jugendlichen Aufklärung (u.a. Was dürfen Erwachsene? Was dürfen Erwachsene 
nicht?) zu bieten, soweit es in unseren Möglichkeiten liegt. Doch nicht nur Aufklärung ist unsere 
Aufgabe, sondern primär auch, sie vor Übergriffen zu schützen und diese zu verhindern. Heran-
wachsende Kinder und Jugendliche sind meist mit der Entwicklung des Körpers, dem Definieren 
der eigenen Grenzen und ihren Themen, die sie beschäftigen, überfordert, was häufig von Tä-
ter:innen ausgenutzt wird.  

Anhand von Aussagen der Betroffenen in Interviews und Prozessunterlagen wurden in einer em-
pirischen Untersuchung Täterstrategien herausgearbeitet, die anhand von fünf Schritten zusam-
mengefasst wurden, der 5. Schritt lautet: „die Stützung auf in hohem Maße täterschützende Insti-
tutionen bzw. auf ein Umfeld, das dem Kind wenig oder keinen Glauben schenkte.“1  

Um dem als Schule entgegenzuwirken und Täterstrategien zu durchbrechen, arbeiten wir eng mit 
Vereinen zusammen, deren Mitarbeiterinnen für diese Thematik ausgebildet und geschult sind 
und wiederum unsere Mitarbeiter:innen regelmäßig fortbilden. Hierbei geht es u.a. darum, Gren-
zen einzuhalten und richtig zu handeln, wenn sich eine Schülerin uns anvertraut. In den Workshops 
(u.a. angeboten von Wildwasser e.V.) für die Schülerinnen sollen sie dabei unterstützt werden, 
Grenzen zu erkennen und aufzuzeigen. Des Weiteren soll den Schülerinnen deutlich werden, an 
wen sie sich in- und außerhalb der Schule wenden können, wenn sie im sozialen Nahraum sexua-
lisierte Gewalt erfahren. Tatsache ist jedoch: Auch wenn wir den Schülerinnen dabei helfen, Gren-
zen zu erkennen, liegt die Verantwortung stets bei den Erwachsenen und nie bei den uns Schutz-
befohlenen. 

Als Schule wollen wir nicht wegschauen, sondern hinschauen und zuhören, auch das ist Teil unse-
res Schutzkonzepts, denn  

„[e]in schulisches Schutzkonzept soll nicht nur Missbrauch in der Schule verhindern, sondern 
insbesondere dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler, die andernorts sexuellen Miss-
brauch oder Übergriffe erleiden, hier ein kompetentes, verstehendes und helfendes Gegen-
über finden. Da nahezu alle Kinder und Jugendliche über einen langen Zeitraum ihrer Kindheit 
und Jugend Schulen besuchen, ist die Chance, dass betroffene Mädchen und Jungen dort Hilfe 
erhalten können, größer als an jedem anderen Ort, jeder anderen Einrichtung oder Organisa-
tion.“2 

Als eine Einrichtung der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg wollen wir allen Menschen, die am 
Schulleben des St. Ursula Gymnasiums teilnehmen, Hilfe und Unterstützung anbieten, damit 
sie ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen, ihre Beziehungsfähigkeit und ihren persönlichen 
Glauben entfalten können. 

Jede Form von körperlicher, verbaler, psychischer und sexualisierter Gewalt widerspricht 
diesem christlichen Wertehorizont. Jedes Verhalten, das die Achtung vor dem anderen 
Menschen und seiner eigenen Entwicklung verletzt oder stört, ist mit unserem Grundauftrag un-
vereinbar. 

                                                 
1 https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/252_1993Taeter.pdf, letzter Zugriff: 18.07.2023. 
2 Quelle: Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Online unter: https://www.kein-

raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte/schule, letzter Zugriff: 26.04.2022. 

 

https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/252_1993Taeter.pdf
https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte/schule
https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte/schule


 3 

Jeder Mensch ist einmalig als Person. Ihn in seiner Würde zu schützen, sein Recht auf seelische 
und körperliche Unversehrtheit zu achten und seine sexuelle Integrität zu wahren, diesem Recht 
weiß sich unsere Schule in besonderer Weise verpflichtet. 

Auf diesem Hintergrund verstehen wir die Prävention gegen sexualisierter Gewalt und die Ent-
wicklung einer Kultur des grenzachtenden Umgangs als festen Bestandteil unserer Arbeit und als 
dauerhafte Verpflichtung aller, die bei uns Verantwortung für Kinder, Jugendliche und erwachsene 
Schutzbefohlene tragen. 

Das vorliegende Schutzkonzept enthält die wichtigsten Bestandteile der Präventionsarbeit am St. 
Ursula Gymnasium und wird von der Präventionsfachkraft in Rücksprache mit dem Beratungsnetz 
und der Schulleitung überarbeitet und aktualisiert sowie der Schulstiftung vorgelegt. Wir halten 
uns hierbei an die aktuellen Rechtstexte (ROPräv3, AROPräv4) der Erzdiözese Freiburg.   

                                                 
3 Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- und hilfebedürftigen 

Erwachsenen (RO - Prävention), in Kraft gesetzt seit 2020, online unter: https://www.kirchenrecht-

ebfr.de/document/194, letzter Zugriff: 16.09.204. 
4 Ordnung zur Ausführung der von der Deutschen Bischofskonferenz erlassenen Rahmenordnung 

– Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen (AR-

OPräv)“, online unter: https://www.kirchenrecht-ebfr.de/document/1070 , letzter Zugriff: 16.09.2024. 

https://www.kirchenrecht-ebfr.de/document/194
https://www.kirchenrecht-ebfr.de/document/194
https://www.kirchenrecht-ebfr.de/document/194
https://www.kirchenrecht-ebfr.de/document/194
https://www.kirchenrecht-ebfr.de/document/1070
https://www.kirchenrecht-ebfr.de/document/1070
https://www.kirchenrecht-ebfr.de/document/1070
https://www.kirchenrecht-ebfr.de/document/1070
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2. Strukturelemente des institutionellen Schutzkonzeptes 

 

2.1 Standards und Anforderungen, die sich aus der Prävention gegen sexueller Gewalt für 
das St. Ursula Gymnasium und seine Angestellten ergeben 

 
Persönlichkeitsrechte und Persönlichkeitsschutz 
Wir stellen sicher, dass in die Persönlichkeitsrechte der anvertrauten Menschen und ihr 
Persönlichkeitsschutz in jeder Phase der Hilfe gewahrt werden. Dazu gehört insbesondere 
der Schutz vor körperlicher, psychischer Gewalt, vor Schadenszufügung oder Misshandlung, vor 
sexueller Gewalt, vor Vernachlässigung, schlechter Behandlung oder Ausbeutung. 
Im Rahmen des uns gestellten Hilfe- und Schutzauftrages achten wir die Privatsphäre der 
uns anvertrauten Menschen und deren Recht auf Intimität. 

Schulleitung und Angestellte sind sich ihrer besonderen Vertrauens- und Autoritätsstellung gegen-
über Anvertrauten und Schutzbefohlenen bewusst und handeln entsprechend. 
Unsere Angestellte sind entsprechend geschult und in den Verhaltenskodex unserer 
Schule eingewiesen. Wir stärken sie in ihrem professionellen pädagogischen Handeln und 
geben ihnen dabei Orientierung und Sicherheit. 

Wir sorgen für Transparenz in unserer Arbeit und arbeiten mit den aufsichtsführenden 
Stellen eng zusammen. 

 

Konflikte und Beschwerden 

Wir legen Wert auf eine achtsame wertschätzende Kommunikation und Zusammenarbeit. 
Dazu gehört auch eine transparente Konflikt- und Beschwerdekultur: 

Anvertraute, ihre Angehörigen aber auch unsere Mitarbeiter:innen werden ermutigt, auf Fehler 
aufmerksam zu machen und Probleme offen anzusprechen. Wir klären über Rechte und 
Beschwerdemöglichkeiten auf und stellen Informationen dazu schriftlich zur Verfügung. 
Für Beschwerden stellen wir ein geregeltes, transparentes Beschwerde- und Konfliktma- 
nagement zur Verfügung und haben den Umgang mit Krisen geregelt. Wir weisen auf 
externe Beschwerdeinstanzen hin.5 

 
Umgang mit Grenzen 

Wir achten die Würde und Integrität des Menschen und begegnen den uns Anvertrauten 
in allen Situationen und Phasen der Hilfe respektvoll und wertschätzend. Wir beachten 
das Gebot der Verhältnismäßigkeit der pädagogischen Mittel und das Willkürverbot. 
Wir reflektieren unser Handeln regelmäßig und unterstützen das Kollegium und unsere 
Angestellte, damit diese Handlungssicherheit erhalten und sicher mit Grenzen umgehen 
können. Der Umgang mit Grenzen und die Prävention gegen sexualisierte Gewalt ist Be- 
standteil der Qualifizierung des Kollegiums und unserer Angestellten. 

 
Umgang mit Grenzverletzungen 

Wenn Personen mit ihrem Verhalten durch unangemessene Handlungen die Würde und persön-
liche Integrität Anderer verletzen, greifen wir ein und sorgen für Abhilfe. Die Verfahrensweisen 
sind entsprechend dokumentiert und der Schulgemeinschaft kommuniziert.6 

                                                 
5 Vgl. Abschnitt 5 und 6: Handreichung bei Verdacht. 
6 Vgl. Abschnitt 5 und 6. 
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2.2 Verhaltensanforderungen an die Schulleitung und Angestellte 
 
Die Verhaltensanforderungen, die sich aus der Prävention gegen sexualisierte Gewalt für unsere 
Schulleitung und unsere Angestellte ergeben, haben wir einem Verhaltenskodex dar- 
gelegt. Dieser umfasst einen allgemeinen Teil, der vom Erzbischöflichen Ordinariat vor- 
gegeben ist und jeweils einen besonderen Teil für die Handlungsfelder, in denen ein besonderes 
Nähe-Distanz-Verhältnis zwischen den beteiligten Personen eine prägende 
Rolle spielt. 

Allgemeine Verhaltensanforderungen und –regeln sind insbesondere: 

1. Unsere Arbeit und Zusammenarbeit ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. 
Schulleitung und Angestellte verstehen sich als Teil eines Netzwerkes, in dem die 
Zusammenarbeit partnerschaftlich und arbeitsteilig ausgestaltet wird. Dies schließt 
den Bereich der Prävention explizit mit ein. 

2. Unsere Schulleitung pflegt einen kooperativen Führungsstil. Grundsäulen ihres 
Leitens und Führens sind Vertrauen, Wertschätzung und Respekt sowie die Beteiligung der 
Angestellte und ihre Einbindung in die sie betreffenden Entscheidungsabläufe. Dies ist 
wichtiger Teil unserer ‚Kultur der Achtsamkeit“. 

3. Unsere Schulleitung und Angestellte gehen achtsam und verantwortungsbewusst 
mit Nähe und Distanz um. 

4. Sie kennen die Persönlichkeitsrechte, achten sie und tragen Sorge, dass der Persönlich-
keitsschutz der Anvertrauten gewährleistet wird. 

5. Sie respektieren die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham der Kin- 
der, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen. Sie achten auch auf ihre eigenen 
Grenzen und gehen auch achtsam mit Bildern und Medien um, insbesondere 
auch bei der Nutzung von mobilen Endgeräten und Internet. 

6. Schulleitung und Angestellte sind aufgefordert, Grenzverletzungen bewusst 
wahrzunehmen und ggf. die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum 
Schutz der Kinder, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen einzuleiten. Sie sind 
darüber informiert, dass jede gewaltgeprägte Äußerung oder Handlung und 
jede sexualisierte Handlung in der Beziehung zu Kindern, Jugendlichen und erwachsenen 
Schutzbefohlenen disziplinarische und strafrechtliche Folgen hat. 

7. Schulleitung und Angestellte sind aufgefordert, gegen jegliches diskriminierendes, gewalt-
tätiges und sexistisches Verhalten, ob in Wort oder Tat, aktiv Stellung 
zu nehmen. Bei Grenzverletzungen, Übergriffen und gewältigen Handlungen durch 
Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern oder andere Anvertraute greifen sie ein. 

8. Sie sind verpflichtet, Kenntnisse von einem Sachverhalt, der den Verdacht auf sexuellen 
Missbrauch nahelegt, ihrer/m Vorgesetzten mitzuteilen. Sie kennen die Verfahrenswege 
bei Verdachtsfällen und die Ansprechpartner in unserer Schule. 
Schulleitung und Angestellte sind verpflichtet diese grundsätzlichen Verhaltensregeln ein-
zuhalten. 

 
2.3 Regelungen und Verfahren zur Sicherstellung der persönlichen Eignung unserer berufli-
chen und ehrenamtlichen Angestellten 
 
Mit der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Unterrichtung von Kindern, Jugendlichen und 
erwachsenen Schutzbefohlenen betrauen wir nur Personen, die neben der erforderlichen fachli-
chen auch über die persönliche Eignung verfügen. 

Die Schulleitung thematisiert die Prävention gegen sexualisierte Gewalt im Vorstellungsgespräch 
sowie in weiteren Mitarbeitergesprächen. 
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Zur formalen Prüfung der Eignung in diesen Handlungsfeldern 

1. holen wir von neuen Angestellten vor ihrer Einstellung ein erweitertes Führungszeugnis 
nach § 30a Absatz 1 des 
Bundeszentralregistergesetzes ein. 
Ein im Rahmen einer Bewerbung vorgelegtes erweitertes Führungszeugnis wird nur von 
der/dem jeweils für die Prüfung bestellten Verantwortlichen (in der Schulstiftung) geprüft. 

2. Lassen wir uns von neuen Angestellten eine unterzeichnete Selbstauskunftserklärung un-
terzeichnen, in der diese uns gegenüber versichern, 

 dass sie nicht wegen einer Straftat im Sinne von § 2 Absatz 2 der PrävO rechts- 
kräftig verurteilt worden ist und gegen sie auch nicht wegen des Verdachts einer 
solchen Straftat ermittelt wird oder ein Strafprozess anhängig ist. 

 dass gegen sie keine kirchlichen Straf- oder sonstige Maßnahmen wegen sexuali-
sierter Gewalt ergangen sind und auch keine Voruntersuchung eingeleitet worden 
ist. 

Außerdem werden sie darin verpflichtet, uns bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
wegen Verdachts einer Straftat im Sinne von § 2 Absatz 2 PrävO oder einer kirchlichen 
Voruntersuchung im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt hiervon unverzüglich zu in-
formieren. 

3. verpflichten wir neue Angestellte auf unsere Verhaltenskodizes, in dem Sie eine Erklärung 
zum grenzachtenden Umgang unterzeichnen. Die dort vorgegeben Verhaltensregeln sol-
len ein fachlich adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis, einen respektvollen Umgang und eine 
transparente Kommunikationskultur gegenüber den Minderjährigen sowie gegenüber den 
erwachsenen Schutzbefohlenen sicherstellen. 

 
2.4 Schulung und Qualifizierung unserer Angestellten 
 

2.4.1 Schulstiftung 
 
Wir sind uns der Verantwortung darüber bewusst, dass die Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt an Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen integraler Bestandteil der 
Qualifizierungsmaßnahmen der Schulstiftung ist. Deshalb schulen wir alle Personen, die 
mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen arbeiten und unterweisen 
sie in die damit verbundenen Anforderungen. Im Rahmen unserer Personalentwicklung ermitteln 
wir auch den sich im Bereich des Anvertrautenschutzes ergebenden Fortbildungsbedarf unserer 
Mitarbeiter/innen. 

Wir bieten Schulungen Fortbildungen an, insbesondere zu Fragen von 

 angemessenem Nähe- und Distanzverhältnis; 

 Strategien von Täterinnen und Tätern; 

 Psychodynamiken der Opfer; 

 Dynamiken in Institutionen sowie begünstigenden institutionellen Strukturen; 

 Straftatbeständen und weiteren einschlägigen rechtlichen Bestimmungen; 

 eigener emotionaler und sozialer Kompetenz; 

 konstruktiver Kommunikations- und Konfliktfähigkeit; 

 Verfahrenswegen bei Anzeichen sexualisierter Gewalt; 

 Information zu notwendigen und angemessenen Hilfen für von sexualisierter Gewalt; 

 Betroffene, ihre Angehörigen und die betroffenen Institutionen; 

 Sexualisierte Gewalt von Minderjährigen oder erwachsenen Schutzbefohlenen an 
anderen Minderjährigen oder erwachsenen Schutzbefohlenen. 
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2.4.2 St. Ursula Gymnasium 
 
Alle neueingestellten Lehrkräfte der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg nehmen an einer zwei-
tätigen Fortbildung zum Thema „Prävention gegen sexualisierte Gewalt“ teil (Organisation über 
die Schulstiftung, Themenbereiche wie oben angeführt). 

Darüber hinaus haben alle Lehrkräfte des St. Ursula Gymnasiums bis Juli 20247 an einer Auffri-
schungsschulung teilgenommen, welche in Kooperation mit Frau Strigel8 von Wildwasser e.V.9 er-
folgt. Ein thematischer Bestandteil wird hierbei vor allem das Nähe-Distanz-Verhältnis sein. 

Ab dem SJ 23/24 wird jährlich mindestens eine Fortbildung an unserer Schule in Kooperation mit 
Wildwasser e.V. angeboten, welche unterschiedliche Schwerpunkte beinhaltet (u.a. Nähe-Distanz-
Verhältnis, sexuelle Gewalt unter Jugendlichen, usw.).  

Alle Lehrkräfte nehmen regelmäßig (nach Bedarf), jedoch mindestens alle 5 Jahre, an einer Fort-
bildung teil. Die Teilnahme wird von der Schulleitung dokumentiert. 

 

2.5 Erklärung zum grenzachtenden Umgang mit Verhaltenskodex (Ziffer 3.2 RO-Prävention; 
§§13-14 AROPräv) 
 
Gemäß Ziffer 3.2 RO-Prävention unterschreiben alle Beschäftigten, ehrenamtlichen Perso-
nen und Mandatsträger im kirchlichen Bereich die Erklärung zum grenzachtenden Umgang 
mit Verhaltenskodex. Jeweils bei Antritt der Tätigkeit wird zur Unterschrift der Erklärung 
zum grenzachtenden Umgang mit Verhaltenskodex ein Informationsgespräch geführt. In die-
sem informieren wir über Inhalt und Zweck der Erklärung und über mögliche Sanktio-
nen/Konsequenzen bei Nichteinhaltung. Außerdem weisen wir bei Beschäftigten auf die ar-
beitsrechtliche Verbindlichkeit entsprechend der AVO hin. 
 
2.6 Erklärung zum grenzachtenden Umgang mit Verhaltenskodex (schulspezifisch) 
 
Als Grundlage für den vorliegenden Verhaltenskodex dient eine Risikoanalyse, welche von 
der Präventionsfachkraft, der Schulsozialarbeit, der Schulleitung und in Rücksprache mit 
dem Verein Wildwasser e.V. durchgeführt wurde; hierbei wurden u.a. Erfahrungen der je-
weiligen Personen sowie Gespräche mit Schüler:innen unterschiedlichen Alters einbezogen. 

Aus den sich ergebenden Risikofaktoren wurden mögliche Maßnahmen, die durchzuführen 
und einzuhalten sind, abgleitet. Der Verhaltenskodex wurde in der Gesamtlehrerkonferenz 
diskutiert und überarbeitet. Die Gremien der SMV sowie der Elternbeirat wurden vor der 
Veröffentlichung des Verhaltenskodex von der Schulleitung hinzugezogen. 

Der Verhaltenskodex wird von allen Lehrkräften unterzeichnet. Die Schulleitung unterrichtet 
neue Lehrkräfte über die Inhalte des Kodex‘ und legt diesen zur Unterschrift vor.  

 

 

 

 

                                                 
7 Lehrkräfte, die nicht teilnehmen konnten, werden im Oktober 2024 nachgeschult. 
8 Dipl. Sozialpädagogin (FH), Heilpraktikerin für Psychotherapie (Gestalt- und Traumatherapie), Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeutin https://www.wildwasser-freiburg.de/ueber-uns/unser-team  
9 Wildwasser Freiburg e.V. - Beratung und Information für Mädchen & Frauen gegen sexuellen Missbrauch. 
https://www.wildwasser-freiburg.de/ 

https://www.wildwasser-freiburg.de/ueber-uns/unser-team
https://www.wildwasser-freiburg.de/
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Verhaltenskodex zum grenzachtenden Verhalten  
für das Kollegium des St. Ursula Gymnasiums  

 
 
Grundlegendes sowie Professionalität: 
 
1. Unsere Arbeit und Zusammenarbeit sind geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. Im 

Umgang mit den uns Anvertrauten achten wir auf einen respektvollen Umgang und eine 
angenehme Atmosphäre, die Vertrauen schafft und stärkt. Wir sind jederzeit dazu aufge-
fordert, Grenzen jedes:r Einzelnen zu achten.  
 

2. Wenn die Schulleitung, Mitarbeitende oder Schüler:innen grenzüberschreitendes Verhal-
ten wahrnehmen, werden ggf. die notwendigen Schritte eingeleitet, um den Schutz der 
Schüler:innen zu gewährleisten. 
 

3. Alle am Schulleben beteiligten Erwachsenen bauen ausgehend vom schulischen Alltag 
keine privaten Freundschaften zu Schüler:innen auf. Es findet keine Fortführung der pro-
fessionellen Beziehung im privaten Rahmen statt. 
 

4. Die Schulleitung wird über Einladungen einzelner Kurse der Kursstufe / AGs / einzelner 
Schüler:innengruppen zu Lehrkräften an außerschulische Orte (z.B. nach Hause, Treffen in 
einem Restaurant) informiert (Ort, Gruppe, Zeit). 

 
5. Lehrkräfte werben Schüler:innen, die sie aktuell unterrichten, nicht für bezahlte/private 

Tätigkeiten an oder vermitteln diese (z.B. Babysitting in der eigenen Familie, Gartenunter-
stützung bei einem Bekannten, Nachhilfe für die eigenen Kinder). 

 
6. Lehrkräfte und Mitarbeiter:innen repräsentieren die Schule auch bei Studienfahrten, 

Schulfesten, Bällen oder sonstigen Veranstaltungen außerhalb der Schulzeit. Das Verhal-
ten soll der Rolle entsprechend adäquat gestaltet werden.  

 
Orte und Begegnungen mit besonderem Nähe-Distanz-Verhältnis: 
 
7. Am Anfang des Schuljahres besprechen die Sportlehrer:innen mit jeder Klasse, dass die 

Lehrkräfte vor dem Betreten der Umkleideräume grundsätzlich anklopfen. 
 
8. Hilfeleistung ist im Sportunterricht nötig. Zu Beginn des Schuljahres wird den Schüler:in-

nen diese Notwendigkeit der Hilfeleistung erläutert.  
 
9. Lehrkräfte betreten i.d.R. nur mit Ankündigung und Anklopfen die Schlafräume oder 

Waschräume der Schüler:innen. 
 
10. Bei mehrtätigen Klassenfahrten ist mindestens eine der verantwortlich begleitenden Per-

sonen weiblich. 
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Kommunikation und Gespräche:  
 
11. Lehrkräfte kommunizieren im regulären Schulalltag lediglich über die Schulplattform 

Edupage oder telefonisch (hinterlegte Nummer beim Sekretariat) mit Schüler:innen. 
 
12. Einzelgespräche mit Schüler:innen finden nur in geeigneten Räumlichkeiten (z.B. Klassen-

zimmer) statt. Diese müssen jederzeit von außen zugänglich sein. 
 
13. Wenn im Elternsprechzimmer (Raum neben der Vertretungsplanung) Einzelgespräche 

mit Schüler:innen geführt werden, wird die Tür einen Spalt offen gelassen. 
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3. Umsetzung der Präventionsarbeit (u.a. Workshops) – Eine thematische Übersicht 
des Präventionscurriculums nach Klassenstufen 
 

3.1 Prävention gegen sexualisierte Gewalt 

 

Klasse Maßnahme Durchführung 

5 WenDo – Selbstbehauptung und Selbstverteidi-
gung 
(freiwillig, Kosten tragen die S.) 
 

Trainerin von Tritta e.V. 

5 WS „Gewaltprävention“ und interaktiver Elternin-
formationsabend 

Präventionsbeamter bzw.  
Jugendsachbearbeiter der 
Polizeilichen Kriminal-prä-
vention BPOLR Freiburg  

6 Workshop und Elterninformationsabend „Schutz 
gegen sexualisierte Gewalt“ 
 

Referentinnen von 
Wildwasser e.V. 

11 Impulsgespräche zum Thema „sexualisierte Ge-
walt“ 

Referentinnen von 
Frauenhorizonte e.V. 

 
 

3.2 Prävention Sucht und Medien 

 

Klasse Maßnahme Durchführung 

5 Workshop (und Elternabend) 
„Soziale Netzwerke“ 
 

Referenten des Landesme-
dienzentrums 

7 Workshop (und Elternabend) 
„Gefahren im Internet“ 
 

Kriminalhauptkommissar / 
Abteilung Prävention 

8 Bausteine während der Bündelungswoche 
(1) Medienbildung / -prävention: Dein Algorith-

mus – meine Meinung 
(2) Medienbildung / -prävention: Einkaufen im 

Internet 
 

Lehrkräfte 

8/9 Ausbildung / Fortbildung für Schülerinnen – SMEP 
„Schüler-Medien-Mentoren-Programm“ 
 

Referenten des Landesme-
dienzentrums 

11 Bausteine während der Bündelungswoche 
(1) Medienprävention: Gefahren im Internet 

 

Lehrkräfte 
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3.3 Gesundheitsförderung 
 

Klasse Maßnahme Durchführung 

5 Gefahren auf Bahnanlagen 
 

Präventionsbeamter bzw.  
Jugendsachbearbeiter der 
Polizeilichen Kriminal-prä-
vention BPOLR Freiburg 

6 Workshop MFM 
„Mädchen Frauen meine Tage“ 
(freiwillig, Kosten tragen die S.) 

MFM-Referentin, Familien-
referat im Erzbistum Frei-
burg 

6 
 

Fahrradhelm-Prävention „Schütze dein Bestes“ Präventionsbeamte der Lan-
despolizei 
 

7 Workshop zum Thema Essstörungen Nathalie Weber (Buch 
„Folge dem Kompass deines 
Herzens“) 
 

9 
 

Workshop 
„Suchtprävention“ 
 

Referentinnen von Frauen-
Zimmer e.V. 
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4. Ansprechpersonen nach Aufgabenbereichen am St. Ursula Gymnasium im SJ 23/24 
 
Beratungsnetz: Beratungslehrerin (Spitznagel), Schulsozialarbeiterinnen (Hoffmann, Müller), 
Schulseelsorgerin (Längle) 
Präventionsarbeit: Abteilungsleitung (Mehr), Präventionsfachkraft gegen sexualisierte Ge-
walt (Roming), Medienpräventionsfachkraft (Schäfer), Schulsozialarbeiterinnen (Hoffmann, 
Müller) 
Schulstiftung: Präventionsfachkräfte gegen sexualisierte Gewalt (Fischer, Haag) 
 

4.1 Beratungslehrerin: Silvia Spitznagel 

 Schulschwierigkeiten 

 Schul- und Prüfungsangst 

 Schullaufbahnfragen 

 Schulunlust 

 Schwierigkeiten bei der Lern- und Arbeitsorganisation 

 Kontakt: spitznagel@st-ursula-freiburg.de oder via Edupage 
 

4.2 Schulseelsorgerin: Manuela Längle 

 Gesprächsangebot in schwierigen und belastenden Situationen (für Schülerinnen, El-
tern und Lehrkräfte) 

 Schwerpunkt: schwere Erkrankung, Tod und Trauer 

 Schweigepflicht 

 sonstige Angebote: z.B. Begleitung durch die Abiturzeit, Taizé, Woche der Stille, spiri-
tuelle Angebote für Kolleginnen und Kollegen 

 Kontakt: laengle@st-ursula-freiburg.de oder via Edupage 
 

4.3 Schulsozialarbeiterinnen: Andrea Müller, Dipl. Pädagogin und Veronika Hoffmann, Dipl. 
Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (FH), Angebot der Kinder- und Jugendhilfe an der Schule 
(Grundlage ist das Jugendhilfegesetz), Schulunabhängiger Träger: IN VIA  https://www.invia-
freiburg.de/ 

 Beratung von Schüler*innen, Lehrkräften und Eltern zu allen Themen 

 Vernetzung und Kooperation innerhalb und außerhalb der Schule 

 Sozialpädagogische Gruppenarbeit 

 Veronika Hoffmann (Dipl. Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin)  
o Mo-Do 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr und nach Vereinbarung  
o per Mail: veronika.hoffmann@invia-freiburg.de oder via Edupage 
o telefonisch unter 0761 / 38994924, mobil 0173-8885669 
o persönlich. Raum 437, 4. Stock im Mittelbau 

 Andrea Müller (Dipl. Pädagogin) 
o Mo-Fr 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr und nach Vereinbarung 
o per Mail: andrea.mueller@invia-freiburg.de oder via Edupage 
o telefonisch unter 0761 / 38994926 mobil 0173-

8885670 
o persönlich: Raum 207 (im Treppenhaus), 2. Stock im 

Haupthaus (Eisenbahnstraße) 
Anmerkung: Weitere Informationen zu den umfassenden Aufgaben der 
Schulsozialarbeit finden Sie auf einem extra Blatt im Anhang. 

mailto:spitznagel@st-ursula-freiburg.de
mailto:laengle@st-ursula-freiburg.de
https://www.invia-freiburg.de/
https://www.invia-freiburg.de/
mailto:veronika.hoffmann@invia-freiburg.de
mailto:andrea.mueller@invia-freiburg.de
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4.4 Abteilungsleitung: Christina Mehr  

 Konzeptionelle Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Sozialcurriculums 

 Mitarbeit bei der Entwicklung sozialpädagogischer Themenfelder 

 Koordination der Zusammenarbeit von Schulsozialarbeit und Prävention 

 Kontakt: mehr@st-ursula-freiburg.de oder via Edupage 
 

4.5 Medienpräventionsfachkraft: Marco Schäfer 

 Schwerpunkt: Medienprävention 

 Organisation und Planung von Medienworkshops 

 Ansprechpartner für Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte rund um die Themen Gefah-
ren von und durch Medien 

 Vermittlung von Beratungsmöglichkeiten und weiteren Ansprechpartnern 

 Kontakt: schaefer@st-ursula-freiburg.de oder via Edupage 
 

4.6 Präventionsfachkraft: Prisca Roming 

 Schwerpunkt: Prävention gegen sexualisierte Gewalt 

 Planung und Koordination von Workshops (u.a. in Kooperation mit Wildwasser e.V.) 

 Ansprechpartnerin für Schülerinnen, Eltern und Lehrkräfte rund um das Thema Prä-
vention gegen sexualisierte Gewalt (z.B. Vermittlung von Beratungsmöglichkeiten 
und weiteren Ansprechpartner*innen; jedoch keine fachliche Beratung) 

 Kontakt: proming@st-ursula-freiburg.de oder via Edupage 
 
4.7 Präventionsfachkräfte der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg: Sonja Haag und Susanne 
Fischer 

 Beauftragte der Schulstiftung für den Bereich Prävention und Intervention 

 Ansprechpartnerinnen für die Präventionsfachkräfte an den Schulen der Schulstiftung 

 Organisation der Schulung und Fortbildung der Präventionsfachkräfte sowie des 
nichtpädagogischen Personals 

 Beratung der Schulleitung im Interventionsfall 

 Kontakt: praevention@schulstiftung-freiburg.de  
  

mailto:mehr@st-ursula-freiburg.de
mailto:schaefer@st-ursula-freiburg.de
mailto:proming@st-ursula-freiburg.de
mailto:praevention@schulstiftung-freiburg.de
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5. Schulsozialarbeit am St. Ursula Gymnasium 
 

5.1 Kernaufgaben 

 Beratung und Einzelfallhilfe für Schüler*innen zu allen Themen 
 (z.B. bei Konflikten, in persönlichen Krisen, zu familiären Themen, Stress, Entwicklungs-

themen, … ) 
 Beratung von Eltern und Lehrkräften zu pädagogischen Fragen 
 Sozialpädagogische Gruppenarbeit, Arbeit in Klassen und Projektarbeit zu The-

men wie: 
 Soziales Lernen, Stärkung der Klassengemeinschaft, Mobbingprävention und -in-

tervention, Resilienzförderung, Stressbewältigung, u.ä. 
 Kooperation und Vernetzung innerhalb (Lehrer*innen, Schulleitung, Hausaufgabenbe-

treuer*innen, …) und außerhalb der Schule (Beratungsstellen, FMGZ, Tritta*, Thera-
peut*innen und Ärzt*innen, Jugendamt,…), ggf. Vermittlung in weiterführende Hilfen 

 Konzeptionelle Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Sozialcurriculums der Schule 
und der Schulentwicklung: Impulsgeberin zu aktuellen pädagogischen und präventiven 
Bedarfen der Schüler*innen 

 
5.2 Prinzipien  

 Berufliche Schweigepflicht gemäß §203 StGB  
 Freiwilligkeit 
 Ausrichtung ganzheitlich, beteiligend und vorwiegend präventiv 
 Kostenfreie Beratung auch während der Unterrichtszeit 
 schulunabhängiger Träger: Kinder- und Jugendhilfe an der Schule 

 
5.3 Unsere Fachkräfte an der Schule 

 Andrea Müller (Dipl. Pädagogin), 65% Stellenumfang 
o Mo-Fr 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr und nach Vereinbarung 
o per Mail: andrea.mueller@invia-freiburg.de oder via Edupage 
o telefonisch unter 0761 / 38994926 mobil 0173-8885670 
o persönlich: Raum 207 (im Treppenhaus), 2. Stock im Haupthaus (Eisenbahn-

straße) 
 Veronika Hoffmann (Dipl. Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin), 60% Stellenumfang 

o Mo-Do 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr und nach Vereinbarung  

o per Mail: veronika.hoffmann@invia-freiburg.de oder via Edupage 
o telefonisch unter 0761 / 38994924, mobil 0173-8885669 
o persönlich. Raum 437, 4. Stock im Mittelbau 

 

 

 
 

  

mailto:andrea.mueller@invia-freiburg.de
mailto:veronika.hoffmann@invia-freiburg.de
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6. Handreichung bei Verdacht gegenüber einer Person aus dem sozialen Nahr-
aum außerhalb der Schule 

 

 

 

  

                                                 
10 Es werden regelmäßig Angebote und Räume geschaffen (s. u.a. Sozialcurriculum), um sich vor allem folgen-
den Beschäftigten des St. Ursula Gymnasiums anvertrauen zu können: LP (Lehrkraft), SPB (Schulsozialarbeite-
rin), PF (Präventionsfachkraft), SSS (Schulseelsorgerin), BL (Beratungslehrkraft). Weitere Beschäftigte des St. 
Ursula Gymnasiums, welche angesprochen werden könnten, sind: SL (Schulleitung), SEK (Sekretariat), HAB 
(Hausaufgabenbetreuung), HM (Hausmeister), KP (Küchenpersonal), PK (Putzkraft). 
11 Beratungsstellen (Freiburg) zum Beispiel: Wildwasser e.V., Wendepunkt e.V., Frauenhorizonte e.V.  
12 Insoweit erfahrene Fachkräfte der Schulstiftung (ST): Frau Haag und Frau Fischer. 
13 SPB = Sozialpädagogische Betreuung, Schulsozialarbeit; ebenfalls insoweit erfahrene Fachkräfte. Frau Müller 
und Frau Hoffmann. 

6.1 Vorgehen Verantwortliche/r Dok. 

1 Betroffene Schülerin, eine Mitschülerin, Angehörige oder ein/e Freund/in 
der Person vertraut sich einem/r Mitarbeiter/in an (erwachsene/r Be-
schäftigte/r der Schule10). 

Eingeweihte Person  

2 Mitarbeiter/in informiert die SL und hält Rücksprache mit einer Bera-
tungsstelle11, der insoweit erfahrenen Fachkraft der ST12 oder der SPB13 
zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos und zur Abklärung der nächsten 
notwendigen Schritte (z.B. Informierung des Jugendamtes). 

Eingeweihte Person  

3 Verpflichtung zur weiteren Information der Schulleitung, ggf. ebenfalls 
der hinzugezogenen insoweit erfahrenen Fachkraft (Beratungsstelle, inso-
weit erfahrene Fachkräfte der ST oder SPB). 

Eingeweihte Person  

4a In Absprache mit der insoweit erfahrenen Fachkraft (Beratungsstelle, in-
soweit erfahrene Fachkräfte der ST oder SPB): 

Kontaktaufnahme mit den/dem Personensorgeberechtigte/n, es sei denn, 
direkte Gefährdung im Elternhaus. 

Eingeweihte Person 
und SL, 

ggf. gemeinsam mit 
Beratungsstelle, in-
soweit erfahrener 
Fachkraft der ST o-
der SPB. 

 

4b In Absprache mit der insoweit erfahrenen Fachkraft (Beratungsstelle, in-
soweit erfahrene Fachkräfte der ST oder SPB): 

Betroffene Schülerin wird über das weitere Vorgehen informiert und auf 
dem Laufenden gehalten. Ggf. wird (auch zu einem späteren Zeitpunkt) 
professionelle Hilfe angeboten (psychologische Betreuung). 

Eingeweihte Person 
und SL, 

ggf. gemeinsam mit 
Beratungsstelle, in-
soweit erfahrener 
Fachkraft der ST o-
der SPB. 
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 6.2 Anmerkungen zur Handreichung 

 
(1) Insoweit erfahrene Fachkraft: Meint in Deutschland die festgelegte Bezeichnung für die beratende 

Person zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung (§8a 
und §8b SGB VIII). Im schulischen Kontext sind das: 

1. Beratungsstellen14,  
2. Frau Haag und Frau Fischer (Präventionsfachkräfte der Schulstiftung)15, 
3. Schulsozialarbeiterinnen16. 

(2) Alle Schritte sind in Rücksprache mit der SL zu dokumentieren. 
(3) Die Präventionsfachkraft des St. Ursula Gymnasiums17 ist nicht zu einer insoweit erfahrenen Fach-

kraft nach §8a und §8b SGB VIII ausgebildet. Lediglich der Bereich der Prävention liegt ihrem Auf-
gabenbereich. Die Intervention und Dokumentation ist Aufgabenbereich der SL. Die Präventions-
fachkraft kann jedoch bei den jeweiligen Schritten unterstützend tätig sein (Kontakt zu Beratungs-
stellen herstellen, usw.). 

(4) Aktualität der Handreichung: Die letzte Weiterentwicklung und Aktualisierung erfolgte im SJ 
24/25 gemeinsam von der Schulleitung und der Präventionsfachkraft des St. Ursula Gymnasiums 
in Rücksprache mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft (Wildwasser e.V.). Eine erste Version der 
Handreichung wurde im Jahr 2014 von der Schulleitung, der Präventionsfachkraft und der Schulso-
zialarbeit des St. Ursula Gymnasiums entwickelt.  

  

                                                 
14 Beratungsstellen (Freiburg) zum Beispiel: Wildwasser e.V. (https://www.wildwasser-freiburg.de/), Wende-

punkt e.V. (https://www.wendepunkt-freiburg.de/), Frauenhorizonte e.V. (https://www.frauenhorizonte.de/).  
15 Insoweit erfahrene Fachkräfte der Schulstiftung (ST): Frau Haag und Frau Fischer. Mail: praevention@schul-
stiftung-freiburg.de, weitere Informationen unter: https://www.schulstiftung-freiburg.de/eip/pages/praeven-
tion.php. Insoweit erfahrene Fachkraft nach §8a und §8b SGB VIII. 
16 Schulsozialarbeiterinnen: Andrea Müller (Dipl. Pädagogin) und Veronika Hoffmann (Dipl. Sozialarbeiterin/So-
zialpädagogin). 
17 Im SJ 24/25: Prisca Roming. 

https://www.wildwasser-freiburg.de/
https://www.wendepunkt-freiburg.de/
https://www.frauenhorizonte.de/
mailto:praevention@schulstiftung-freiburg.de
mailto:praevention@schulstiftung-freiburg.de
https://www.schulstiftung-freiburg.de/eip/pages/praevention.php
https://www.schulstiftung-freiburg.de/eip/pages/praevention.php
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7. Handreichung bei Verdacht gegenüber einer Person innerhalb der 
Schule (Mitarbeiter/in) 
 

7.1 Vorgehen Verantwortliche/r Dok. 

1 Betroffene Schülerin, eine Mitschülerin, Angehörige oder ein/e Freund/in 
der Person vertraut sich einem/r Mitarbeiter/in an (erwachsene/r Be-
schäftigte/r der Schule18). 

Eingeweihte Person 
 

2 Mitarbeiter/in informiert die SL und hält Rücksprache mit einer Bera-
tungsstelle19, der insoweit erfahrenen Fachkraft der ST20 oder der SPB21 
zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos und zur Abklärung der nächsten 
notwendigen Schritte. 

Eingeweihte Person  

3 Verpflichtung zur weiteren Information der Schulleitung, ggf. ebenfalls 
der hinzugezogenen insoweit erfahrenen Fachkraft (Beratungsstelle, in-
soweit erfahrene Fachkräfte der ST oder SPB). 

Eingeweihte Person 
und Schulleitung 

 

4 In Absprache mit der insoweit erfahrenen Fachkraft (Beratungsstelle, in-
soweit erfahrene Fachkräfte der ST oder SPB): Kontaktaufnahme zu den 
Personensorgeberechtigten ggf. mit eingeweihter Person.  

Schulleitung  

5 In Absprache mit der insoweit erfahrenen Fachkraft (Beratungsstelle, in-
soweit erfahrene Fachkräfte der ST oder SPB): Betroffene Schülerin wird 
über das weitere Vorgehen informiert und auf dem Laufenden gehal-
ten/ggf. wird (auch zu einem späteren Zeitpunkt) professionelle Hilfe an-
geboten (psychologische Betreuung). 

Schulleitung  

(a) Bei begründetem Verdacht  

6a SL informiert bei begründeten Anhaltspunkten und ggf. nach Rücksprache 
mit der 

Beratungsstelle die Leitung der Schulstiftung (SST) 

Schulleitung  

7a SL, SST und ggf. Beratungsstelle oder insoweit erfahrene Fachkraft der ST 
stimmen weiteres Vorgehen ab. Bei begründeten Anhaltspunkten unmit-
telbare Information der Personensorgeberechtigten. 

Schulstiftung  

8a Konfrontation des/der beschuldigten Mitarbeiters/Mitarbeiterin (MA); 
sofortige Freistellung. 

Schulstiftung  

9a Arbeitsrechtliche Konsequenzen (z. B. fristlose Kündigung innerhalb von 
zwei Wochen). Bei begründeten Anhaltspunkten, bei denen die Dimen-
sion der Vorwürfe nicht im strafrechtlichen Bereich, sondern unterhalb 

Schulstiftung  

                                                 
18 Es werden regelmäßig Angebote und Räume geschaffen (s. u.a. Sozialcurriculum), um sich vor allem folgen-
den Beschäftigten des St. Ursula Gymnasiums anvertrauen zu können: LP (Lehrkraft), SPB (Schulsozialarbeite-
rin), PF (Präventionsfachkraft), SSS (Schulseelsorgerin), BL (Beratungslehrkraft). Weitere Beschäftigte des St. 
Ursula Gymnasiums, welche theoretisch angesprochen werden könnten, sind: SL (Schulleitung), SEK (Sekreta-
riat), HAB (Hausaufgabenbetreuung), HM (Hausmeister), KP (Küchenpersonal), PK (Putzkraft). 
19 Beratungsstellen (Freiburg) zum Beispiel: Wildwasser e.V., Wendepunkt e.V., Frauenhorizonte e.V. 
20 Insoweit erfahrene Fachkräfte der Schulstiftung (ST): Frau Haag und Frau Fischer. 
21 SPB = Sozialpädagogische Betreuung, Schulsozialarbeit; ebenfalls insoweit erfahrene Fachkräfte. Frau Müller 
und Frau Hoffmann. 
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liegt, und deshalb eine sofortige Freistellung arbeitsrechtlich nicht adä-
quat ist, werden ggf. andere Maßnahmen ergriffen (z.B. Abmahnung, Auf-
lagen). 

(b) Bei unbegründetem Verdacht 

6b Rehabilitation des/der MA (Hilfestellung) Schulstiftung gemein-
sam mit Schulleitung 

 

7b Schulrechtliche Konsequenzen für die Schülerin/den Schüler Schulleitung  

 
 

7.2 Anmerkungen zur Handreichung 
 

(1) Insoweit erfahrene Fachkraft: Meint in Deutschland die festgelegte Bezeichnung für die beratende 
Person zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung (§8a 
und §8b SGB VIII). Im schulischen Kontext sind das: 
1. Beratungsstellen22,  
2. Frau Haag und Frau Fischer (Präventionsfachkräfte der Schulstiftung)23, 
3. Schulsozialarbeiterinnen24. 

(2) Alle Schritte sind in Rücksprache mit der SL zu dokumentieren. 
(3) Die Präventionsfachkraft des St. Ursula Gymnasiums25 ist nicht zu einer insoweit erfahrenen Fach-

kraft nach §8a und §8b SGB VIII ausgebildet. Lediglich der Bereich der Prävention liegt ihrem Auf-
gabenbereich. Die Intervention und Dokumentation ist Aufgabenbereich der SL. Die Präventions-
fachkraft kann jedoch bei den jeweiligen Schritten unterstützend tätig sein (Kontakt zu Beratungs-
stellen herstellen, usw.). 

(4) Aktualität der Handreichung: Die letzte Weiterentwicklung und Aktualisierung erfolgte im SJ 
22/23 gemeinsam von der Schulleitung und der Präventionsfachkraft des St. Ursula Gymnasiums 
in Rücksprache mit einer insoweit erfahrenen Fachkraft (Wildwasser e.V.). Eine erste Version der 
Handreichung wurde im Jahr 2014 von der Schulleitung, der Präventionsfachkraft und der Schulso-
zialarbeit des St. Ursula Gymnasiums entwickelt.  

  

                                                 
22 Beratungsstellen (Freiburg) zum Beispiel: Wildwasser e.V. (https://www.wildwasser-freiburg.de/), Wende-
punkt e.V. (https://www.wendepunkt-freiburg.de/), Frauenhorizonte e.V. (https://www.frauenhorizonte.de/).  
23 Insoweit erfahrene Fachkräfte der Schulstiftung (ST): Frau Haag und Frau Fischer. Mail: praevention@schul-
stiftung-freiburg.de, weitere Informationen unter: https://www.schulstiftung-freiburg.de/eip/pages/praeven-
tion.php. Insoweit erfahrene Fachkraft nach §8a und §8b SGB VIII. 
24 Schulsozialarbeiterinnen: Andrea Müller (Dipl. Pädagogin) und Veronika Hoffmann (Dipl. Sozialarbeiterin/So-
zialpädagogin). 
25 Im SJ 24/25: Prisca Roming. 

https://www.wildwasser-freiburg.de/
https://www.wendepunkt-freiburg.de/
https://www.frauenhorizonte.de/
mailto:praevention@schulstiftung-freiburg.de
mailto:praevention@schulstiftung-freiburg.de
https://www.schulstiftung-freiburg.de/eip/pages/praevention.php
https://www.schulstiftung-freiburg.de/eip/pages/praevention.php
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8. Gesetzesgrundlage (auf die in den Handreichungen Bezug genommen wird) 
 

 

§85 (3) SchG Baden-Württemberg; Informierung des Jugendamtes 
Die Schule soll das Jugendamt unterrichten, wenn gewichtige Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass das Wohl eines Schülers ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt ist; in der Regel wer-
den die Eltern vorher angehört. Zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung arbeiten 
Schule und Jugendamt zusammen.26 
 

§8a (4) SGB VIII; Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass  
1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines 
von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 
2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezo-
gen wird sowie 
3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungsein-
schätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Ju-
gendlichen nicht in Frage gestellt wird.27 
 

§8b SGB VIII; Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der 
Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 
(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen 
Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leis-
tungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Bera-
tung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien 
1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 
2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidun-
gen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten. 28

                                                 
26 Quelle: Landesrecht BW, Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG). 
27 Quelle: Bundesministerium der Justiz, online unter: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8a.html, 
letzter Zugriff: 17.01.2023. 
28 Quelle: Bundesministerium der Justiz, online unter: https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8b.html, 
letzter Zugriff: 17.01.2023. 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__8b.html
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